
=. Die  Gemeinde  Ernrnerting  erläßt  aufgrund  der  Art.  23  Satz  1,  24 Abs.  1

Nr.  1  der  Gemeindeordnung  für  den  Freistaat  Bayern  (GO)  folgende

Satzunq  ftir  den  Juqendtreff  Emmertinq

Teil  A  Konzeption

I,  A 11  rymp»i  npr  Teil

Jugendarbeit  in  einem  kormnunalen  Jugendhaus  fällt  in  den  Bereich  der
staatlichen  Jugendhilfe.

Allgemeines  Ziel  der  Jugendarbeit  ist  Mitverantwortung  in  der  Ge  -
sellschaft  zu  tragen.

Jugendarbeit  ermöglicht  gemeinsarnes  Erleben,'  die  Auseinandersetzung

mit  eigenen  und  fremden  Problemen,  sowie  persönliches  Engagement.  Sie

fördert  sowohl  soziales  Verhalten  wie  auch  die  Kritikfähigkeit  junger

Menschen.  Jugendarbeit  soll  in  zunehrnenden  Maße  auch  dazu  beitragen,

junge  Leute  zur  kritischen  Auseinandersetzung  und  zum  Engagement  in

verschiedenen  gesellschaftlichen,  politischen  und  sozialen  Feldern  zu
befähigen.

Die  o.g.  Ztele  sollen  in  Emrnerting  konkretisiert  und  in  die  soziale

Wirklichkeit  urngesetzt  werden.  Deshalb  ist  es  notwendig,  die  Bedürf-

njsse  der  Jugendlichen  aufzuzeigen:  Sie  wollen

sich  entspannen

andere  Jugendliche  treffen

mit  ihnen  ratschen

über  Probleme  diskutieren

Freizeit  selbst  und  möglichst  billig  gestalten

mitreden  bei  Entscheidungen

zum  Teil  auch  mitarbeiten

viel  Musik  hören

sich  berieseln  lassen  bzw.  passiv  sein

Es  ergeben  sich  urnfangreiche  Aufgaben  für  den  Jugendtreff  Emmerting:

Förderung  von  Kontakt-  und  Gemeinschaftsfähigkeit  und  Abbau  von
Isolation  und  Vereinsamung

Anregung  zur  Selbstaktivität  dur'ch  schöpferische  Freizeitge-

staltung  und  Abbau  von  Passivität  und  Konsurnorientierung

Möglichkeiten  zur  berechtigten  Entspannung,  z.B.  Tanz,  Tischten-

nis,  Billard,  Musikhören,  Pl<xudern,  bei  Gesellschaftsspielen

Förderung  der  Persönlichkeitsentwicklung,  z.B.  mehr  'fjbernahme  von

Verantwortung  und  Entscheidung  oder  bau  von  bgoismen  durch  ge-

meinsame  Erlebnisse  und  Erfahrungen  und  Erlernen  von  Solidarität

Verarbeitung  von  Frustrationen  und  Abbau  von  Aggressivität  durch

Gespräche  und  Steigerung  des  Selbstwertgefühls





-3-

Der  Alkoholkonsum  ist  in  sämtlichen  Räumen  grundsätzlich  unter-

sagt.  Das  Rauchen  ist  ebenfalls  mit  Ausnahme  des  Jugendleiter-

Büros  und  des  Partyraumes  grundsätzlich  untersagt.

Erdgeschoß

Teestube

Mit  der  Teestube  ist  eine  zentrale  Kornrnunikationszone  vorhanden.

Auf  verstärkte  Raurngestaltung  in  der  Teestube  muß  geachtet
werden.

Teeküche

In  der  Teekfü:'he  sind  Herd,  Sptile  und  Küc1'4enkästen  zur  Aufbewah-
rung  von  Eß-  und  Kochgeschirr  vorhanden.  Sie  dient  der  Speisen-
zubereitung.

Laqerraum

Der  Lagerraum  ist  für  die  Lagerung  von  Getränken  und  für  die

Aufstellung  von  Kühl-  und  Gefrierschrank  vorgesehen.

Spielraurn

Im  Spielraurn  ist  ein  Billardtisch  vorzusehen.  Weitere  Spielgeräte

sind  nur  dann  aufzustellen,  wenn  sie  nicht  jugendgefährdend  sind.

Nicht  gestattet  ist  die  Aufstellung  von  Spielautomaten  mit  fi-

nanziellen  Gewinn-  oder  Verlustmöglichkeiten.

Hausflur

Der  Hausflur  im  Erdgeschoß  ist  die  Informationszone  des  Jugend-

treffs  (Schwarzes  Brett).

1.  Stock

Blauer  Raurn

Der  Blaue  Raurn  ist  Lese-,  Vortrags-  und  Fernsehraurn.  Er  dient

auch  als  Sitzungs-  und  Beratungsraurn.  Er  ist,  nach  Absprache  so-

wohl  von  'den  organisierten  Jugendgruppen  (z.B.  kirchliche  Jugend)

als  auch  von  den  Mitgliedern  der  Offenen  Jugendarbeit  zu  be-

nutzen.  Das  Mitbringen  von  Speisen  und  Getränken  ist  untersagt.

Raurn  der  Kirchlichen  Juqend  und  Werkstatt

Diese  beiden  Räurne  im  1.  Stock  sind  der  Kirchlichen  Jugend  vor-

behalten.  Sie  können  jedoch,  irn  'Einvernehrnen  mit  dem  Leiter  der

kirchlichen  Jugendarbeit  oder  dessen  Stellvertreter,  auch  fiir

andere  geordnete  Gruppenarbeit  zur  Verfügung  gestellt  werden.
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Teil  B  -  Juqendtreff-Hausordnunq

S 1-  Grundsätze

Die  Gemeinde  Emrnerting  betreibt  im  ehemaligen  Karnrnergruber-Anwesen,

Karrerweg  14,  ein  Jugendtreff.  Es  steht  allen  Besuchern  offen.  Es

SOll  der  Begegnung,  Information,  Bildung  und  Unterhaltung  dienen.  Das

Jugendtreff  Ernrnerting  ist  eine  öffentliche  Einrichtung'.  Für  die  Be-

nutzung  des  Jugendtreffs  gilt  das  Privatrecht.  Das  Jugendtreff  ist

kein  komrnerzielles  Unternehmen.  Etwaige,  aus  dem  laufenden  Betrieb

anfallende  Gewinne  dtirfen  nur  im  Sinne  der  Konzeption  des  Jugend-

treffs  verwendet  werden.  Im  Jugendtreff  soll  ein  Selbstverwaltungs-

modell  verwirklicht  werden,  indem  es  -  solange  kein  Sozialpädagoge

verantwortlich  zeichnet  -  kommissarisch  in  Zusammenarbeit  zwischen

dem  Jugendreferenten,  dem  Jugendrat  und  der  Vollversammlung  geleitet

wird.  Dies  soll  der  Einiibung  demokratischer  Verhaltensformen  dienen.

Dazu  ist  es  nötig,  daß  Mitbestimmungs-  und  Mitwirkungsmöglichkeiten

für  die  Besucher  geschaffen  werden,  was  wiederurn  die  Delegation  ver-

schiedener,  Rechte  von  seiten  der  Gemeinde  Ernrnerting  erforderlich

macht,  wie  da  sind:  Hausrecht,  Programmgestaltung  und  Mitarbeit  bei

der  Erstellung  des  Haushaltsplanes.

S 2 - Der  Paritätische  msschuß

1.  Der  Paritätische  Ausschuß  für  das  Jugendtreff  Ernmerting  ist  die

Vermittlungsinstanz  zwischen  der  Gemeinde  und  dem  Jugendtreff.

2.  Der  Paritätische  Ausschuß  besteht  aus  dem  Bürgermeister  oder  ei-

nem  von  ihm  genannten  Vertreter,  dem  Jugendreferenten  und  einerg

vom  Gemeinderat  bestellten  Vertreter  und  3 gewählten  Vertretern

des  Jugendrates.

3.  Der  Paritätische  Ausschuß  ist  zuständig  für

a)  die  Abgabe  von  Stellungnahmen  an  die  Organe  der  Gemeinde  zu

,  Antragen  von  Außenstehenden,  die  den  Betrieb  des  Jugendtreffs

betreffen  (z.B.  Beschwerden  und  Anregungen  von  Bürgern),

zu  Streitfällen,  die  das  Jugendtreff  betreffen  und  deren  Ent-
scheidung  in  die  Zuständigkeit  der  Gemeinde  fällt,.

zu  sonstigen  Anträgen  in  allen  wichtigen  Angelegenheiten  des

Jugendtreffs,  z.B.  Anderung  der  Konzeption  oder  der  Jugend-

treff-Hausordnung,

b)  die  Entscheidung  von  Konfliktfällen  innerhalb  des  Jugend-

treffs,  die  nicht  durch  die  Organe  des  Jugendtreffs  gelöst

werden  können.
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4.  Der  Paritätische  Ausschuß  kann  vom  Jugendrat  und  vom  Jugendleiter

einen  Rechenschaftsbericht  iiber  die  Arbeit  und  iiber  die  Verwen-

dung  der  Einnahmen  aus  dem  laufenden  Betrieb  im  Jugendtreff  ver-

langen,  ohne  die  Prograrnrngestaltung,  soweit  sie  auf  dem  Boden  der

Konzeption  des  Jugendtreffs  und  der  Hausordnung  steht,  zu  beein-
flussen.

5.  Der  Paritätische  Ausschuß  entscheidet  in  allen  Fragen  mit  Stim-
menmehrheit.

6.  Der  Paritätische  Aussch'qß  tagt  nach  EÄedarf,  mindestens  jedoch

einmal  im  Jahr.  Die  Termine  seiner  Sitzungen  bestirnmt  er  selbst.

S 3 - Organge  des  Jugendtreffs

Organe  des  Jugendtreffs  sind-  die  Vollversaünlung  und  der  Jugendrat.

Sie  handeln  nach  außenim  Namen  der  Gemeinde  Ermnerting.

S 4 - Die  Vollversammlung

1.  Die  Vollversarnrnlung  ist  die  2iusammenkunft  aller  stiünberechtigten

Jugendtreffbesucher.  Stimmberechtigt  sind  alle  Besucher  des  Ju-

ge'ndtreffs,  die  das  13.  Lebensjahr  vollendet  haben.  Die  Vollver-

samrnlung  gibt  allen  Besuchern  die  Möglichkeit  der.Mitbestiünung
und  Mitarbeit  im  Jugendtreff.

2.  Eine  ordentliche  Vollversammlung  findet  1 mal  im  Jahr  statt.  Sie

wird  vom  Jugendrat  einberufen  und  eine  Woche  vorher  am  Schwarzen

Brett  sowie  in  der  Tageszeitung  unter  Mitteilung  der  Tagesordnung
bekanntgegeben.

3.  Außerordentliche  Vollversammlungen  werden  vom  Jugendrat  einberu-

fen,  wenn  mindestens  15  stirnrnberechtigte  Jugendtreffbesucher  die

Einberufung  verlangen.  Die  Vorbereitung  einer  außerordentlichen

a Vollversammlung  erfolgt  ebenso  wie  die  einer  ordentlichen  Voll-

versarmnlung.

4.  Die  Vollversamrnlung  hat  die  Aufgaben

a5 jährlich  den Jugendrat  zu entlasten  und  den Jugendrat  zu
wählen,

b ) über  Vorschläge  zur  Änderung  der  Jugendtreff-Hausordnung  zu

beraten,  wenn  diese  Ande,ru'ngen  mit  der  KoÜzeption  des

Jugendtreffs  zu  vereinbären  sind,

c ) an der  Prograrnrngestaltung  mitzuarbeiiten  und  ggf.  Vorschläge
zur  Aufstellung  des  Haushaltsplanes  zu  machen,

d ) Entscheidungen  zur  Verwendung  der  Einnahrnen  aus  dem  laufenden

Bötrieb  zu  treffen,  die  vom  Jugendrat  bei  der  Aufstellung  des

Haushaltsplanes  berücksichtigt  werden  sollen,

e ) Arbeitskreise  fiir  die  einzelnen  Arbeitsbereiche  zu  bilden.
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5.  Die  Vollversarmnlung  hat  die  Rechte

a)  Rechenschaftsberichte  vom  Jugendrat  zu  fordern,

b)  Jugendräte,  die  gegen  die  Konzeption  des  Jügendtreffs  ver-

' stoßen,  ihres  tes  zu  entheben,

c)  Informationen  über  den  Haushaltsplan  der  Gemeinde,  soweit

das  Jugendtreff  davon  betroffen  ist,  und  die  vom  Jugendrat

selbst  verwalteten  Mittel  des  Jugendtreffs  zu  erhalten,

d)  Änderungen  der  Konzeption  vorzuschlagen.

6.  Die  Vollversarmnlung  entscheidet  mit  Stirmnenmehrheit.  Beschlüsse

zu  Vorschlägen  Zur  derung  der  Jugendtreff-Hausordnung  und  über

die  Amtsenthebung  eines  Jugendratmitgliedes  bedürfen  einer

Zweidritte1mehrheit.

7.  Die  Beschlüsse  der  Vollversarnrnlung  sind  schriftlich  niederzule-

gen  und  vom  Versammlungsleiter  und  vom  Protokollfiihrer  zu  un-

terzeichnen.

S 5 - Der  Jugendrat

1.  Der  Jugendrat  sorgt  für  den  ordnungsgemäßen  Betrieb  des  Jugend  -

treffs.  Er  leitet  mit  dem  Jugendleiter  oder  dessen  Vertreter

gemeinsarn  das  Jugendtreff  und  erledigt  die  GescMfte  aus  dem

Betrieb  des  Jugendtreffs.

2.  Der  Jugendrat  besteht  aus  12  gleichberechtigten,  von  der  Voll-

versamrnlung  gewählten  Personen.  Der  Jugendrat  bestimmt  intern

Leitung  und  Aufgabenverteilung.

3.  Der  Jugendrat  tritt  einmal  pro  Monat  zusammen.  Er  wird  von  min-

destens  4  Jugendratsmitgliedern  einberufen.  Die  Beschlüsse  des

Jugendrates  werden  mit  Stirnmemnehrheit  gefaßt.  Der  Jugendrat  ist

bei  Anwesenheit  von  mindestens  7 der  gewählten  Jugendratsmit-

glieder  beschlußfähig.

4.  Aufgaben  des  Jugendrats

a)  Koordination  des  Jugendtreffbetriebes

b)  Interessenvertretung  der  Besucher  der  Gemeinde  Ernmerting

gegenüber

c)  Realisierung  der  Konzeption  des  Jugendtreffs  in  Blickrich-

tung  auf  mehr  Mitbestirnrnung  und  Mitarbeit  der  Besucher

e)  Ausführung  der  ,Entscheidungen  der  Vollversamrnlung  im  Rahmen

der  Konzeption  des  Jugendtreffs

f)  Stellungnahme  zu  Vorschlägen  der  Vollversammlung  zu  Kon-

fliktfällen,  die  auf  der  Ebene  des  Jugendtreffs  nicht  gelöst

werden  können
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g)  Vorschläge  in  sonstigen  Angelegenheiten  des  Jugendtreffs,  die

der  Entscheidung  der  Gemeinde  unterliegen

h)  Verwaltung  der  aus  dem  laufenden  Betrieb  des  Jugendtreffs
erzielten  Einnahrnen,  Bestirnmung  ihrer  Verwendung  und

Erstellung  eines  jährlichen  Haushaltsplanes  dafür

i)  Einreichung  von  Anträgen  auf  VerMngung  von  Hausverboten

beim  Burgermeister

k)  Rechenschaftsabgabe  gegeniiber  der  Vollversarnmlung  

l)  Einberufung  der  Vollversaünlung

m)  Entsendung  von  3 Vertretern  in  den  Paritätischen  Ausschuß

5.  Der  Jugendrat  hat  bei  Beschlüssen  der  Vollversammlung  das

Vetorecht,  wenn  diese  Beschlüsse  der  Konzeption  des  Jugendtreffs

und  der  Jugendtreff  Hausordnung  widersprechen.

6.  Die  Sitzungen  des  Jugendrates  sind  öffentlich  und  werden

mindestens  3 Tage  vorher  am Schwarzen  Brett  unter  Bekanntgabe

der  Tagesordnung  angekündigt.

7.  Der  Jugendrat  ist  verpflichtet,  fffir  dte  Einhaltung  der

bestehenden  Gesetze  Sorge  zu  tragen.

S 6 - Pädagogisches  Personal/Betreuer

1.  Es  wird  angestrebt,  im  Ernrnertinger  Jugendtreff  einen

Sozialpädagogen  zu  bescMftigen.  Bis  dahin  wird  der  Jugendtreff

von  ehrenamtlichen  Betreuern  unter  der  Koordination  des

Jugendreferenten  betrieben.  Die  Ernennung  der  ehrenamtlichen

Betreuer  obliegt  dem  Gemeinderat.

2.  Dem  Jugendreferenten  obliegt  kormnissarisch,  bis  zur  Einstellung  

eines  Sozialpädagogen  die  Leitung  des  J'ugendtreffs.  Das

Hausrecht  wird  vom  jeweiligen  anwesenden  Betreuer  ausgeiibt,

vorbehaitlich  einer  anderen  Regelung  durch  den  Bürgermeister

oder  des  Jugendreferenten.

3.  Der  Jugendreferent,  die  ehrenamtlichen  Betreuer  und  die

Jugendratsmitglieder  sorgen  für  die  Realisierung  der  Konzeption

des  Jugendtreffs.  '

4.  Der  Jugendreferent  hat  in  der  Vollversamrnlung  das  Vetorecht,

wenn  es  im  Sinne  der  Konzeption  des  Jugendtreffs  gerechtfertigt

ist.

5.  Der  Jugendreferent  und  die  ehrenarntlichen  Betreuer  tragen  mit

dem  Jugendrat  Sorgp,  daß  die  bestehenden  Gesetze  gewahrt

bleiben.
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5  7 - Gesetzliche  Verpflichtungen

Damit  das  Jugendtreff  vom  Vertrauen  der  Öffentlichkeit  getragen

wird,  verpflichten  sich  alle  Besucher  und  die  Leitung  des  Hauses,

die  bestehenden  Gesetze  und  Verordnungen,  wie  da  sind:

Jugendschutzgesetz,  Rauschrnittelgesetz,  Gaststättengesetz  usw.  zu

achten  und  ihnen  ggf.  Geltung  zu  verschaffen.  Soweit  das  Ha:us  als

Jugendzentrurn  genutzt  wird,  gelten  die  Bestirnrnungen  zum  Schutze  der

Jugend  in  der  öffentlichkeit.  Der  Ausschank  und  das  Mitbringen  von

alkoholischen  Getränken  jeder  kt  sowie  das  Rauchen  ist  grundsätzlich
untersagt.

S 8 - Überlassung  VOn  Räumen

Soweit  diese  Räume  von  den  Jugendlichen  nicht  benötigt  werden,  können

diese  Räume  durch  den  Gemeinderat  fiir  gemeinniitzige  Erwachsenenarbeit

(Ervachsenenverbände)  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Die  Gemeinde

behält  sich  bei  Inanspruchnahrne  der  Räume  durch  ErwachsenenverMnde

die  Erhebung  eines  Unkostenbeitrages  vor.  Dieser  Unkostenbeitrag

steht  der  Gemeinde  zu.  Voraussetzung  ist,  daß  diese  Raurne  in

einwandfreiem  Zustand  wieder  verlassen  und  ggf.  gereiüigt  werden.

Jegliche  Überlassung  von  Räumen  darf  den  regulären  Ablauf  des

Jugendtreffbetriebes  nicht  behindern.  Die  Anmteter  sind  an  die

Hausordnung  gebunden.

Bei  Vermietung  des  Partyraums  für  private  Feiern,  obliegt  es  dem

Jugendrat  einen  Unkostenbeitrag  zu  erheben.  Dieser  Unkostenbeitrag

verbleibt  beirn  Jugendrat  und  wird  zu  den  Einnahmen  aus  dem  laufenden

Betrieb  hinzugerechnet.

S 9 - Werbung  und  parteipolitische  Arbeit

Parteipolitische,  sowie  wirtschaftliche  Werbung  und  Betätigung  sind

innerhalb  des  Jugendtreffs  nicht  erläubt.  Es  ist  jedoch  möglich,  daß

ortsansässige  Parteien  und  Wählergruppen,  im  Etnvernehmen  mit  der

Jugendleitung  und  dem  Jugendrat,  RÄume  für  rein  gesellschaftliche

Veranstaltungen  nutzen,  besonders  dann,  wenn  sie  dem  Interesse  der

Jugendarbeit  dienen.

5  :io - öffnungszeiten

Als  Öffnungszeiten  fiir  die  Offene  Jugendarbeit  werden  festgelegt:

Montag  und  Mittwoch  von  17.00  bis  21.00  Uhr

Freitag  von  18.00  bis  22.00  Uhr

Samstag  von  15.00  bis  23.00  Uhr

Ausnahmeregelungen  sind  den  gewählten  Vertretern  der  Besucher  in

Übereinkunft  mit  dem  Jugendleiter  oder  dem  jeweiligen  Betreuer

vorbehalten,  wenn  sich  diese  im  Rahrnen  der  gesetzlichen  Sperrstunde
bewegen.



Die  öffnungszeiten  der  Räurne  der  Kirchlichen  Jugend  sind  unabMngig

von  denen  der  Offenen  Jugendarbeit  von  der  Kirchlichen  Jugend  selbst
festzulegen.

S 1l Verhalten  der  Besucher

Alle  Besucher  sind  verpflichtet,  stliche  Einrichtungen  sorgfältig

zu  behandeln,  sowie  jeden  ruhestörenden  Lärm  beim  Betreten  und  Ver-

lassen  des  Jugendtreffs  zu vermeiden.  Zuwiderhandlungen  können  mit

Hausverbot  geahndet  werden.

Hausverbot

Das  Hausverbot  wird  durch  den  Bürgermeister  ausgesprochen.  Kurz-

Anwendung  von  S 6 Ziff.  2 auch  durch
'Wenn  ein  Hausverbot  für  mehr  als  4

Bürgermeister  dieses  Hausverbot,  so-

erst  nach  Anhörung  des  Paritätischen

Entscheidungen  des  Bürgermeisters

fristige  Hausverbote  können  in

den  Betreuer  erlassen  werden.

Wochen  verMngt  wird,  soll  der

weit  es  zeitlich  möglich  ist,

Ausschusses  erlassen.  Gegen  die

kann  der  Betroffene  den  Gemeinderat  anrufen.

Zweifelsfälle

Uber  Zweifelsfälle  bei  der  Auslegung  und  Anwednung  dieÖer  Jugend-

treff-Hausordnung  entscheidet  vorläufi.g  der  Jugendrat  und  endgültig

die  Vollversarmnlung.

S 14 Inkrafttreten

Die  Jugendtreff-Hausordnun§  ist  Bestandteil  der  Konzeptioi».

Sie  tritt  eine  Woche  nach  ihrer  Bekanntmachung  in  Kraft.

Ermnerting,  22.06.1992

Geme

Bürgermeister

Emmerting




